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RECHTLICHE UND NORMATIVE 
GRUNDLAGEN

Die Grundlagen für die Art und die 
Durchführung der Anlagenkenn-
zeichnung und den Inhalt des dafür 
notwendigen Typenschildes sowie für 
die Errichtung von Metall-Abgasan-
lagen, bilden in Deutschland folgen-
de nationale Normabschnitte bzw. 
Normen und europäisch harmoni-
sierte Abgassystem-Produktnormen, 
die als Technische Baubestimmun-

gen bauaufsichtlich eingeführt sind 
(siehe Hinweise 1). Sie gelten daher 
als allgemein verbindlich und sind 
nach § 3 Abs. 3 der Musterbauordnung 
(MBO) [1] und der Liste der technischen 
Baubestimmungen [2], bzw. der ent-
sprechenden Paragraphen der Landes-
bauordnungen zwingend zu beachten.

Deutsche Anwendungsnormen 
(Grund lage für Anlagenkenn- 
zeichnungen):
•	 Abschnitt	 5.2.1	 der	 DIN	 V	 18160-
1:2006-01	[3].

Kennzeichnung von ausgeführten  
Metall-Abgasanlagen (Anlagenkennzeichnung)
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•	 die	DIN	V	18160-1	Beiblatt	1:2006-01	
[4]	mit	Berichtigung	1:2007-10	[5].

Hinweis: Das Beiblatt 1 stellt die na-
tionale	 Verknüpfung	 zwischen	 der	
Produktbezeichnung nach europäisch 
harmonisierter Norm und der davon 
abweichenden Anlagenkennzeich-
nung	nach	der	deutschen	DIN	V	18160-1			
her (siehe Hinweise 1).

Europäisch harmonisierte Produkt-
normen für Abgasanlagen aus Me-
tall bzw. mit Innenrohren aus Metall 

Abgasanlagen von Feuerungsanlagen sind vom Errichter mit einer Anlagenkennzeichnung zu versehen. Diese For-
derung beinhalten entsprechend bauaufsichtlich eingeführte und damit baurechtlich vorgeschriebene normative 
Regelungen schon seit Jahren ebenso, wie Festlegungen über den Inhalt der Anlagenkennzeichnung und des dafür 
erforderlichen Typenschildes. Dadurch sollen die Leistungskenngrößen von Abgasanlagen leicht erkennbar sein, um 
so zu jeder Zeit funktions- und brandschutztechnisch sichere Änderungen an dieser Anlage und an den angeschlosse-
nen Feuerstätten zu ermöglichen. Dies unter Berücksichtigung der Grenzwerte und Eigenschaften der Abgasanlage.

Trotzdem mangelt es vielfach in der Praxis an der Umsetzung. Wie Berichte aus Kreisen der installierenden und über-
prüfenden Handwerksbereiche sowie Erfahrungen aus der Praxis und aus entsprechenden Schulungen zeigen, sind 
Unsicherheiten und Probleme mit der korrekten Kennzeichnung ausgeführter Abgasanlagen keine Einzelfälle. So feh-
len beispielsweise Anlagenkennzeichnungen komplett oder es werden die von den Abgassystem-Herstellern angege-
benen Produktbezeichnungen als Anlagenkennzeichnungen übernommen, mit dem Ergebnis unvollständiger und 
fehlerhafter Leistungskenngrößen bzw. -klassen in den Anlagenkennzeichnungen. Dazu bei trägt die Komplexität 
wie auch der Umfang der zu beachtenden normativen und nationalen bauaufsichtlichen Regelungen, aber auch die 
häufig nicht notwendige, übertriebene Vielfalt von Produktbezeichnungen einzelner Systeme durch die Hersteller. 

Eine „Anlagenkennzeichnung“ ist jedoch ohne die vom Abgassystem-Hersteller anzugebende „Produktbezeichnung“ 
des produzierten Abgassystems nicht möglich. Die Produktbezeichnung des hergestellten Abgassystems und die An-
lagenkennzeichnung der ausgeführten Abgasanlage enthalten beide Leistungskenngrößen, die nicht alle komplett 
übereinstimmen müssen. Das Wissen um deren Bedeutung und Zusammenhänge ist daher für das Ausstellen korrek-
ter Anlagenkennzeichnungen unerlässlich.

Dieser Artikel dient der Darstellung bedeutender Grundlagen, der Erläuterung der Zusammenhänge zwischen Pro-
duktbezeichnung und Anlagenkennzeichnung sowie dem richtigen Erstellen der Letztgenannten. Dieses beispielhaft 
für Edelstahl-Abgasanlagen und stellvertretend für alle anderen Abgassysteme.
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ABBILDUNG 1A: Grundsätzlicher Aufbau einer Produktbezeichnung 
(Beispiel für System-Abgasanlagen).

ABBILDUNG 1B: Grundsätzlicher Aufbau einer Produktbezeichnung 
(Beispiel für Innenrohre).

(Grundlage für Produktbezeichnung 
und Anlagen-Typenschild zur Anla-
genkennzeichnung):
•	 DIN	EN	1856-1:2009-09	[6]	 für	Sys-

tem-Abgasanlagen aus Metall.
•	 DIN	 EN	 1856-2:2009-09	 [7]	 für	 In-
nenrohre	 und	 Verbindungsstücke	
aus Metall.

•	 DIN	 EN	 14989-1:2007-05	 [8]	 für	
Luft/Abgas-Aufsätze.

•	 DIN	EN	14989-2:2008-03	[9]	für	Ab-
gas- und Luftleitungen für raum-
luftunabhängige Feuerstätten.

Die	 Verpflichtung	 zur	 Anlagenkenn-
zeichnung der kompletten ausgeführ-
ten	 Abgasanlage	 (Verbindungsstück	
und senkrechter Teil der Abgasanlage) 
hat der verantwortliche Errichter der 
Anlage. Das und die Art der Kennzeich-
nung	 ergibt	 sich	 aus	 Abschnitt	 5.2.1	
der	 DIN	 V	 18160-1:2006-01	 [3]	 (siehe 
Abbildung 3), der als „Anwendungs-
regel“ bauaufsichtlich eingeführt ist 
(siehe Hinweise 1). Notwendig ist die 
Anlagenkennzeichnung	auch	als	„Ver-
wendbarkeitsnachweis“, der zum Be-
leg der Eignung der verwendeten Bau-
produkte	gefordert	wird.	Dies	nach	§	17	
der Musterbauordnung – MBO [1] bzw. 
des entsprechenden Paragraphen der 
jeweils geltenden Landesbauordnung. 
Den Nachweis benötigt der zuständige 
bevollmächtigte Bezirksschornstein-

feger als eine der Beurteilungsgrund-
lagen zur Ausstellung einer Bescheini-
gung über die Tauglichkeit und sichere 
Benutzbarkeit von Feuerungs- und Ab-
gasanlagen	nach	§	82	der	MBO	[1]	bzw.	
des entsprechenden Paragraphen der 
jeweils geltenden Landesbauordnung. 
Mit Hilfe der Anlagenkennzeichnung 
des Herstellers (bei einer Neuanlage 
unter Beachtung der Leistungserklä-
rung), lässt sich unter Beachtung der 
baulichen Gegebenheiten beurteilen, 
ob eine ausgeführte Abgasanlage für 
die Abführung der Abgase der ange-
schlossenen Feuerstätte(en) geeig-
net ist und die baulichen und brand-
schutztechnischen Anforderungen 
eingehalten sind. 

Problematisch wird es, wenn Abgas-
anlagen ohne oder mit unzureichen-
der Anlagenkennzeichnung später die 
Ursache für Brände werden. Die Frage 
der	 Verantwortung	 stellt	 sich	 dann	
auch gegenüber dem Errichter der Ab-
gasanlage und gegebenenfalls gegen-
über dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger, der dafür die sichere 
Benutzbarkeit bescheinigt hat. 

Hierzu zwei Beispiele:
•	 In	der	Produktbezeichnung	sind	für	

ein- und dieselbe Temperaturklas-
se	T400	zwei	Rußbrandbeständig-

keitsklassen mit zwei unterschied-
lichen Abständen zu brennbaren 
Baustoffen	eingetragen	(z.	B.	„G50“	
und	„G80“).	 „G50“	gilt	 für	das	Vor-
handensein einer wirksamen Hin-
terlüftung.	„G80“	gilt,	wenn	dieser	
Abstand bzw. Zwischenraum mit 
Mineralwolle hinterfüllt wurde, 
was z. B. bei neu errichteten Ab-
gasanlagen innerhalb von Gebäu-
den häufig vorkommt. Beim Bau 
einer solchen Abgasanlage hat der 
Errichter nur einen Abstand von 
50	 mm	 eingehalten,	 obwohl	 der	
Abstand zu brennbaren Baustoffen 
mit Mineralwolle hinterfüllt wur-
de	und	80	mm	erforderlich	wären.	
Der zuständige bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger beschei-
nigt die sichere Benutzbarkeit, 
weil eine korrekte Abgasanlagen-
kennzeichnung fehlt und weil ihm 
möglicherweise der Abstand von 
50	mm	bei	solchen	Anlagen	geläu-
fig ist. Denkbar ist auch, dass er, da 
die Anlagenkennzeichnung fehlt, 
den Abstand beim Hersteller er-
fragt und dieser ihm aus Unkennt-
nis über den tatsächlichen Sach-
verhalt falsch mitgeteilt wird. 

•	 Eine	 für	 hohe	 Temperaturen	 ge-
eignete und neu errichtete Abgas-
anlage	 (z.	B.	bis	T600),	an	die	eine	
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Feuerstätte mit einer max. Abgas-
temperatur	 von	 z.	 B.	 200	 °C	 ange-
schlossen ist, wurde mit einem 
Abstand zu brennbaren Baustof-
fen vom bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger abgenommen, 
der nach der Produktbezeichnung 
für diese Abgastemperatur korrekt 
ist (z. B. 3 cm). Eine entsprechende 
Anlagenkennzeichnung ist jedoch 
nicht angebracht. Jahre später 
wird an diese Abgasanlage ein Ka-
minofen angeschlossen. Ein mög-
licherweise neuer bevollmäch-
tigter Bezirksschornsteinfeger 
be scheinigt die sichere Benutzbar-
keit, weil er gegebenenfalls vom 
Hersteller in Erfahrung bringt, 
dass sich die Abgasanlage bis zu 
einer	Abgastemperatur	von	600	°C	
eignet. Weder er noch der befrag-
te Hersteller wissen jedoch, dass 
der Abstand der bestehenden Ab-
gasanlage zu brennbaren Baustof-
fen	 von	 3	 cm	nur	 für	 T200	 reicht,	
jedoch bei der Temperaturklasse 
T600	°C	mind.	6	cm	sein	muss.	

PRODUKTBEZEICHNUNG  
UND ANLAGENKENNZEICHNUNG

Die „Produktbezeichnung“ ist neben 
den anlagentechnischen Gegeben-
heiten die wichtigste Grundlage der 
„Anlagenkennzeichnung“. Eine kor-
rekte Anlagenkennzeichnung an der 
ausgeführten Abgasanlage ist ohne 
Kenntnis über deren zutreffende Pro-
duktbezeichnung nicht möglich. 

Unterschiede Produktbezeichnung – 
Anlagenkennzeichnung

Produktbezeichnungen und Anlagen-
kennzeichnungen haben teilweise 
gleiche, aber auch unterschiedliche 
Leistungskenngrößen.	Die	 Leistungs-
kenngrößen	der	Produktbezeichnung	
können nicht komplett in die Anla-
genkennzeichnung übernommen 
werden, wie ein Beispiel deutlich 
macht, dessen Zusammenhänge spä-
ter in diesem Artikel erläutert wer-
den.

Die	Verpflichtung	zur	Produktbezeich-
nung von Abgassystemen, die nach 
harmonisierten europäischen Nor-
men	 hergestellt	 und	 für	 die	 Verwen-
dung	 zur	Verfügung	 gestellt	werden,	
hat	der	Hersteller.	Diese	Regelung	und	
die Art der Produktbezeichnung (siehe 
Abbildungen 1A, 1B und 1C) schreiben 
die jeweiligen systemrelevanten und 
bauaufsichtlich eingeführten Abgas-
system-Produktnormen vor, wie DIN 
EN	1856-1	[6],	DIN	EN	1856-2	[7],	DIN	EN	
14989-1	[8],	DIN	EN	14989-2	[9]	etc.

Die Produktbezeichnung ist auch Be-
standteil der „Produktbeschreibung“, 
der	„Leistungserklärung“	und	der	„CE-
Kennzeichnung“.
•	 Die	„Produktbeschreibung“	ist	Teil	

der technischen Herstellerunter-
lagen. 

•	 Die	„Leistungserklärung“	muss	auf	
der Grundlage der Europäischen 
Bauproduktenverordnung für je-
des	Abgassystem-Produkt	zur	Ver-
fügung gestellt werden.

Beispiel: Doppelwandiger, wärmegedämmter Edelstahl-Schornstein an einer Gebäude-Außen-
wand.

Produktbezeichnung  
nach DIN EN 1856-1:2009-09

Anlagenkennzeichnung  
nach DIN V 18160-1:2006-01

Systemabgasanlage EN 1856-1  
T600 N1	W	V2 L50055 G50

Abgasanlage	DIN	V 18160-1 
T600  N1 D 3 G50 L00
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•	 Die	„CE-Kennzeichnung“	wird	auf	den	Produkten,	auf	de-
ren	Verpackung	oder	auf	deren	Lieferschein	angebracht	
und enthält neben der/den Produktbezeichnung(en) 
weitere	 wesentliche	 Leistungskenngrößen	 wie	 z.	 B.	
max. Aufbauhöhe, Wärmedurchlasswiderstand, max. 
Höhe über der letzten Halterung, max. Auslenkung etc. 
(siehe Abbildung 2). 

In der Produktbezeichnung (siehe Abbildungen 1A, 1B und 
1C)	 müssen	 die	 Leistungskenngrößen	 angegeben	 werden,	
die das hergestellte Abgassystem maximal erfüllen kann. 
Vielfach	 werden	 für	 ein	 Abgassystem	 mehrere	 Produkt-
bezeichnungen unterschiedlicher Ausführungsarten mit 
unterschiedlichen	Leistungskenngrößen	angegeben,	die	je-
doch alle von diesem Abgassystem erfüllt werden können 
(siehe Abbildungen 2 und 5).

ANLAGENKENNZEICHNUNG

Den Inhalt einer Anlagenkennzeichnung beschreibt der Ab-
schnitt	unter	Abschnitt	 5.2.1	der	DIN	V	 18160-1:2006-01	 [3]	
(siehe Abbildung 3), der als „Anwendungsregel“, wie oben 
bereits erläutert, bauaufsichtlich eingeführt ist.

Danach sind in der Anlagenkennzeichnung die Leistungs-
kenngrößen	 der	 ausgeführten	 Abgasanlagen	 anzugeben,	
die sich aus der Produktbezeichnung und den Eigenschaf-
ten der gesamten Feuerungsanlage ergeben. Dabei ist zu 
beachten,	 dass	 die	 Klassen	 der	 Leistungskenngrößen	 der	
Anlagenkennzeichnung nicht die Klassen der Leistungs-
kenngrößen	 aus	 der	 Produktbezeichnung	 überschreiten	
(Beispiel:	 Produktbezeichnung	 T400,	 Anlagenkennzeich-
nung	 T400	 oder	 T200,	 jedoch	 nicht	 T600).	 Vielfach,	 aber	
nicht	immer,	können	Teile	der	Leistungskenngrößen	aus	der	
Produktbezeichnung in die Anlagenkennzeichnung über-
nommen werden. 

Die Produktbezeichnung enthält jedoch nicht:

•	 Die	 „Korrosionswiderstandsklasse“,	die	 in	die	Anlagen-
kennzeichnung einzutragen ist. Sie lässt sich bestim-
men	mittels	der	„Verifikationsklasse“	(in	der	Produktbe-
zeichnung)	und	entsprechender	Tabellen	aus	der	DIN	V	
18160-1	[3],	dem	dazugehörigen	Beiblatt	1:2006-01	[4]	und	
der	dazugehörigen	Berichtigung	1:2007-10	[5]	(siehe Hin-
weise 5).

•	 Die	Feuerwiderstandsdauer	 (Lxx),	die	am	Ende	der	An-
lagenkennzeichnung einzutragen ist. 

ABBILDUNG 1C: Grundsätzlicher Aufbau einer Produkt-
bezeichnung (Beispiel für Verbindungsstücke).

ABBILDUNG 2: Beispiel einer CE-Kennzeichnung.
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Leistungskenngrößen und deren Klassen, die von der Produktbezeichnung in die Anlagenkennzeichnung übernommen 
oder geändert werden können:

Leistungskenngrößen in der Produktbezeichnung Leistungskenngrößen in der Anlagenkennzeichnung

Die Temperaturklasse:  
Txxx

Übernahme	oder	Reduzierungen	nach	den	Temperaturklassen	(sind	
ggf. erforderlich).
T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 
> T80. (Siehe Hinweise 2.)

Die Druckklasse:  
N1, P1 oder H1

Übernahme	oder	Reduzierungen	(sind	ggf.	erforderlich).	 
H > P > N. (Siehe Hinweise 3.)

Die Kondensatbeständigkeitsklasse:  
D oder W

Übernahme oder Änderungen (nur von W auf D möglich). 
Wird	 D	 übernommen,	 dann	 ist	 die	 Rußbrandbeständigkeitsklasse	
mit	G	zu	kennzeichnen.	Wird	W	übernommen,	dann	darf	die	Ruß-
brandbeständigkeitsklasse nur mit O angegeben werden. (Siehe 
Hinweise 4.)

Rußbrandbeständigkeitsklasse	mit	Abstand	zu	brennbaren	Bau-
stoffen	(bei	Systemabgasanlagen	und	Verbindungsstücken):	 
Oxxx oder Gxxx
Wichtiger Hinweis: Dieser Abstand zu brennbaren Baustoffen betrifft nicht 
den Abstand innerhalb von Wand-, Decken- und Dachdurchführungen. 
Dieser	ist	auf	der	Grundlage	baurechtlicher	Vorschriften	(z.	B.	Bauordnung,	
Feuerungsverordnungen,	techn.	Regelwerke)	oder	allgemein	bauaufsicht-
licher Zulassungen zu ermitteln.

Übernahme oder Änderungen (nur von Gxxx auf Oxxx möglich). 
Wenn G eingetragen ist, dann darf die Kondensatbeständigkeits-
klasse nur mit D angegeben werden. Wird O eingetragen, dann kann 
die Kondensatbeständigkeitsklasse mit W angegeben werden, wo-
bei	„W“	auch	„D“	einschließt.	(Siehe Hinweise 5.)

Leistungskenngrößen und deren Klassen, die zur Übernahme aus der Produktbezeichnung in die Anlagenkennzeichnung 
geändert werden müssen:

Leistungskenngrößen in der Produktbezeichnung Leistungskenngrößen in der Anlagenkennzeichnung

Die	Verifikationsklasse	(Korrosionswiderstand)	V1,	V2,	V3	oder	Vm.
Werden jeweils zusammen mit der Werkstoffspezifikation 
(z. B.: L50060) aufgeführt.

Daraus wird Korrosionswiderstandsklasse 1, 2 oder 3 ermittelt 
(ohne Materialnummer). (Siehe Hinweise 5.)

ABBILDUNG 3: Grundsätzlicher Aufbau einer Anlagenkennzeichnung 
(Beispielhaft für alle Edelstahl-Abgasanlagen).

ABBILDUNG 4: Anforderungen an das Typenschild einer Abgas anlage 
(Beispielhaft für alle Edelstahl-Abgasanlagen).
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Leistungskenngrößen und deren Klassen, die zur Übernahme aus der Produktbezeichnung in die Anlagenkennzeichnung 
ergänzt werden müssen:

Leistungskenngrößen in der Produktbezeichnung Leistungskenngrößen in der Anlagenkennzeichnung

Rußbrandbeständigkeitsklasse	bei	Innenrohren	G	oder	O.
Übernahme und hinzufügen des Abstandes zu brennbaren Bau-
stoffen, z. B. G50 oder O50 beim Einbau in gemauerte Schornsteine 
mit 11,5 cm Wandstärke.

Leistungskenngrößen, die nicht aus der Produktbezeichnung in die Anlagenkennzeichnung übernommen werden bzw. 
nicht in der Produktbezeichnung enthalten sind:

Leistungskenngrößen in der Produktbezeichnung Leistungskenngrößen in der Anlagenkennzeichnung

Werkstoffspezifikation bzw. -eigenschaft (z. B. L50050).

Werkstoffspezifikation bzw. -eigenschaft wird durch den Buchsta-
ben „L“ und einer danach folgenden 5-stelligen Zahl ausgedrückt. 
Mit den ersten beiden Stellen der Zahl lässt sich der Werkstoff nach 
Tabelle 4 der DIN EN 1856-1 [6] bzw. Tabelle 2 der DIN EN 1856-2 [7] 
identifizieren. Die drei letzten Stellen ergeben die Werkstoffdicke in 
mm, wenn sie mit 0,01 multipliziert werden.

Beispiel: L50050 bezeichnet ein Abgasrohr aus Edelstahl 1.4404 mit 
einer Dicke von 0,50 mm.

Keine Angabe der Werkstoffspezifikation.

Obwohl die Werkstoffspezifikation nicht in die Anlagenkenn-
zeichnung übernommen wird, ist sie eine bedeutende Beur-
teilungsgrundlage	für	die	national	unterschiedliche	Verwen-
dungszulässigkeit	von	Werkstoffen	abgasführender	Rohre,	deren	
Verifikationsklasse	„Vm“	in	der	Produktbezeichnung	ist.

Solche	abgasführenden	Rohre	dürfen	in	Deutschland	nur	verwen-
det werden, wenn 
•	 der	Werkstoff	in	den	Tabellen	der	DIN	V	18160 Beiblatt 1: 01-2006 

[4] in Abhängigkeit des Einsatzzweckes (z. B. Systemabgasanlage, 
starres	bzw.	flexibles	Innenrohr,	Verbindungsstück)	enthalten	ist	
und

•	 die	in	diesen	Tabellen	enthaltene	Mindestwanddicke	des	
Werkstoffs eingehalten wird. Sie ist ebenfalls Bestandteil der 
Werkstoffspezifikation.

– Feuerwiderstandsdauer; z. B. L00, L90, L30.
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Die	Verpflichtung	zur	Herstellung	und	Lieferung	eines	Ty-
penschildes, in das die Anlagenkennzeichnung einzutragen 
ist, hat der Hersteller. Das und die inhaltlichen Mindestan-
gaben des Typenschildes schreiben ebenfalls die jeweili-
gen systemrelevanten und bauaufsichtlich eingeführten 
Abgassystem-Produktnormen	 vor,	 wie	 DIN	 EN	 1856-1	 [6],	
DIN	EN	1856-2	[7]	,	DIN	EN	14989-1	[8],	DIN	EN	14989-2	[9]	etc.	
(siehe Abbildung 4).

Erstellen der Anlagenkennzeichnung:

Zur	Kennzeichnung	einer	ausgeführten	Abgasanlage	(Ver-
bindungsstück und senkrechter Teil) im Sinne der techni-
schen	Regeln	empfiehlt	sich	folgende	Vorgehensweise:

a) Ermittlung der Produktbezeichnung des verwendeten 
Abgassystems,	 deren	 Leistungskenngrößen	 den	 Eigen-
schaften der ausgeführten Abgasanlage zugeordnet 
werden können. Das ist erforderlich, da überwiegend 
mehrere Produktbezeichnungen für ein Abgassystem 
angegeben sind (siehe Abbildung 2 und Abbildung 5).
•	 Bestimmung	 der	 Leistungskenngrößen	 und	 deren	

Klassen für die Anlagenkennzeichnung. Dazu müs-
sen	die	Leistungskenngrößen	und	deren	Klassen	aus	
der zutreffenden Produktbezeichnung in die Anla-
genkennzeichnung entweder übernommen, geän-
dert, ergänzt oder nicht übernommen und die Feu-
erwiderstandsdauer hinzugefügt werden. Dies unter 
Berücksichtigung der Eigenschaften und baulichen 
Gegebenheiten der Feuerungsanlage sowie nach dem 

ABBILDUNG 5: Beispiel eines Typenschildes mit eingetragener Anla-
genkennzeichnung für die senkrechte Abgasanlage.
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Abschnitt	5.2.1	der	DIN	V18160-1	
[3].

b) Beantragung der Anlagenkenn-
zeichnung in das Typenschild, das 
mit der Abgasanlage vom Her-
steller geliefert wird (siehe Abbil-
dung 5 mit eingetragenem Kenn-
zeichnungsbeispiel).

 
 Zudem sind im Typenschild anzu-

geben: 
 Abstand zu brennbaren Baustof-

fen, Nenndurchmesser, Wärme-
durchlasswiderstand, Adresse der 
Montage firma und das Datum der 
Errichtung der Abgasanlage.

	 Das	Typenschild	enthält	in	der	Regel	
auch die Produktbezeichnung(en) 
des Abgassystems.

 Die Art des Typenschildes und des-
sen Inhalt schreiben die jeweiligen 
systemrelevanten, bauaufsicht-
lich eingeführten Abgassystem-
Produktnormen vor, wie z. B. DIN 
EN	1856-1	[6],	DIN	EN	1856-2	[7]	etc.	
(siehe Hinweise 1). Es soll an leicht 
einsehbarer Stelle der Abgasanla-
ge angebracht werden. Mögliche 
Stellen zum Anbringen sind z. B. 
Reinigungsverschlüsse,	 oberhalb	
des Abgaseintritts am senkrechten 

Teil der Abgasanlage oder hinter 
dem Abgasstutzen des Wärmeer-
zeugers auf der Abgasleitung bzw. 
dem	Verbindungsstück.

Zusammenfassung der Schritte:
a) Ermittlung der zutreffenden Pro-

duktbezeichnung.
b) Bestimmung der Leistungskenn-
größen	und	deren	Klassen	 für	 die	
Anlagenkennzeichnung.

c) Eintragung der Anlagenkenn-
zeichnung mit den darin geforder-
ten Zusatzangaben in das Typen-
schild.

BEISPIELE FÜR PRODUKT- 
BEZEICHNUNGEN UND ANLAGEN-
KENNZEICHNUNGEN

Um die Beispiele etwas praxisnäher 
zu gestalten, sind für jede Abgasanla-
ge zwei bis drei Produktbezeichnun-
gen eingetragen, von denen jeweils 
die entnommen werden muss, die 
für die Anlagenkennzeichnung der 
errichteten	Abgasanlage	zutrifft.	Von	
den Abgassystem-Herstellern werden 
überwiegend noch mehr Produktbe-
zeichnungen angegeben.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die 
„Produktbezeichnungen“ und „Anla-
genkennzeichnungen“ in unterschied-
lichen Schriftfarben dargestellt.
•	 Produktbezeichnung	 für	 das	 Ver-

bindungsstück: Hellblau.
•	 Produktbezeichnung	 für	 die	 senk-

rechte Abgasanlage: Dunkelblau.
•	 Anlagenkennzeichnung	 für	 das	
Verbindungsstück:	Hellrot.

•	 Anlagenkennzeichnung	 für	 die	
senkrechte Abgasanlage: Dunkel-
rot.

Beispiel 1 – Verbindungsstück und 
Systemabgasanlage:

An ein doppelwandiges, wärmege-
dämmtes Edelstahl-Abgassystem 
(Systemabgasanlage), das an einer 
Gebäudeaußenwand	errichtet	wurde,	
ist ein Kaminofen (Brennstoff: Holz, 
Kohle)	 mit	 einem	 Verbindungsstück	
aus	 Stahl	 (Durchmesser	 150	mm)	 an-
geschlossen. 

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung	für	das	Verbindungsstück:

Von	 den	 drei	 Produktbezeichnungen	
(siehe	 Tabelle)	 für	 das	 Verbindungs-

Art der Bezeichnung Ausführungsart-Nr. und Klassifikation

Produktbezeichnungen  
für das Verbindungsstück

1 Verbindungsstück EN 1856-2  T400  N1  D  Vm-L01200  G650 M*) 1) 
2 Verbindungsstück EN 1856-2  T400  N1  D  Vm-L20060  G400 M*) 2) 
3 Verbindungsstück EN 1856-2  T400  N1  D  Vm-L50060  G400 M*) 3)

Produktbezeichnungen  
für die senkrechte Anlage

1 Systemabgasanlage EN 1856-1  T600  N1  D  V3-L50050  G50 
2 Systemabgasanlage EN 1856-1  T600  N1  W  V2-L50050  G50 
3 Systemabgasanlage EN 1856-1  T400  N1  W  V2-L50050  O30

1) Stahl.    2) Edelstahl 1.4301.   3) Edelstahl 1.4404. *) „M“ bedeutet „messtechnisch ermittelt“.

Anlagenkennzeichnung  
für das Verbindungsstück

Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  N1  D  3  G650  L00

Anlagenkennzeichnung 
für die senkrechte Anlage

Abgasanlage DIN V 18160-1  T600  N1  D  3  G50  L00

TABELLE: Beispiel 1.
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stück kann nur die der Ausführungs-
art 1 die Grundlage für die Anlagen-
kennzeichnung sein, da nur diese den 
verwendeten Werkstoff Stahl enthält 
(aus	 Tabelle	 5	 der	 DIN	 V	 18160-1,	 Bei-
blatt	1:2006-01	und	der	dazugehörigen	
Berichtigung	1:2007-10	kann	die	Stahl-
qualität	 S235	 JRG2	 entnommen	 wer-
den – siehe Hinweise 5). 

Die Ausführungsart 2 weist als Mate-
rialqualität Edelstahl und die Ausfüh-
rungsart 3 Edelstahl aus. Eingebaut ist 
jedoch Stahl. 

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	und	deren	Klassen	aus	der	Pro-
duktbezeichnung der Ausführungs-
art 1 in die Anlagenkennzeichnung 
verhält sich wie folgt:
a)	 Die	Temperaturklasse	„T400“	wird	

übernommen, da eine Feuerstätte 
für feste Brennstoffe angeschlos-
sen ist.

b) Die Druckklasse „N1“ wird über-
nommen, da die Abgasabführung 
im Unterdruck erfolgt.

c) Die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „D“ wird übernommen, da diese 
Abgasanlage	bei	der	Verbrennung	
fester Brennstoffe trocken betrie-
ben werden muss.

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „Vm“,	
dem verwendeten Brennstoff 
(Holz, Kohle), der Werkstoffbe-
zeichnung	 „L01200“	 und	 der	 Kon-
densatbeständigkeitsklasse „D“ 
wird die einzutragende Korrosi-
onswiderstandsklasse „3“ ermittelt 
(siehe Hinweise 5) und in die An-
lagenkennzeichnung eingetragen 
durch
– die Anforderung nach Tabelle 4 
der	DIN	V	18160-1	für	den	Betrieb	
mit den Brennstoffen Holz, Koh-
le, Torf und

–	 die	 Tabelle	 5	 der	 DIN	 V	 18160-1,	
Beiblatt 1, Berichtigung 1 mit 
Hilfe	 der	 Verifikationsklasse	
„Vm“	und	der	Kondensatbestän-
digkeitsklasse „D“.

e)	 Die	 Rußbrandbeständigkeitsklas-
se	„G650“,	mit	dem	dazugehörigen	
Mindestabstand zu brennbaren 
Baustoffen, muss übernommen 
werden, da bei Betrieb mit festen 
Brennstoffen	 Rußbrände	 möglich	
sind.

f) Die am Ende der Anlagenkenn-
zeichnung einzusetzende Feuer-
widerstandsdauer	muss	hier	„L00“	
sein. Diese ist generell die Eigen-
schaft einwandiger Stahlrohre 
ohne zusätzliche Ummantelun-
gen.

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung für die senkrechte Anlage:

Aus den drei Produktbezeichnungen 
(siehe Tabelle) können sowohl die 
Ausführungsart 1 wie auch die Aus-
führungsart 2 jeweils die Grundlage 
für die Anlagenkennzeichnung sein. 
Die Produktbezeichnung der Ausfüh-
rungsart 3 eignet sich nicht, da diese 
wegen	der	Leistungskenngröße	„O30“	
nicht	rußbrandbeständig	ist.

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	 und	 deren	 Klassen	 aus	 den	
beiden Produktbezeichnungen (Aus-
führungsart 1 und 2) in die jeweilige 
Anlagenkennzeichnung verhält sich 
wie folgt:

Für die Ausführungsart 1:
a)	 Die	Temperaturklasse	„T600“	wird	

übernommen, da eine Feuerstätte 
für feste Brennstoffe angeschlos-
sen ist.

b) Die Druckklasse „N1“ wird über-
nommen, da die Abgasabführung 
im Unterdruck erfolgt.

c) Die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „D“ wird übernommen, da die-
se Abgasanlage trocken betrieben 
werden muss.

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V3“,	
dem verwendeten Brennstoff 
(Holz, Kohle) und der Kondensat-
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beständigkeitsklasse „D“ wird die 
einzutragende Korrosionswider-
standsklasse „3“ ermittelt (siehe 
Hinweise 5) und in die Anlagen-
kennzeichnung eingetragen durch
– die Anforderung nach Tabelle 4 
der	DIN	V	18160-1	für	den	Betrieb	
mit den Brennstoffen Holz, Koh-
le, Torf und

–	 die	 Tabelle	 1	 der	 DIN	V	 18160-1,	
Beiblatt	 1	 mit	 Hilfe	 der	 Verifi-
kationsklasse	„V3“	und	der	Kon-
densatbeständigkeitsklasse „D“.

e)	 Die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	
„G50“	 wird	 übernommen,	 da	 der	
Betrieb mit festen Brennstoffen 
gegeben ist.

f) Die am Ende der Anlagenkenn-
zeichnung einzusetzende Feuer-
widerstandsdauer	muss	hier	„L00“	
sein. Diese ist generell die Eigen-

schaft von doppelwandigen, wär-
megedämmten Edelstahl-Abgas-
systemen (System-Abgasanlagen) 
ohne zusätzliche Ummantelungen.

Für die Ausführungsart 2:
Die	 Temperaturklasse	 „T600“	 wird	
übernommen da eine Feuerstätte für 
feste Brennstoffe angeschlossen ist.
a) Die Druckklasse „N1“ wird über-

nommen, da die Abgasabführung 
im Unterdruck erfolgt.

b) Anstelle der Kondensatbeständig-
keitsklasse „W“ wird in die An-
lagenkennzeichnung „D“ einge-
tragen, denn „W“ beinhaltet „D“ 
(zudem siehe Hinweise 4).

c)	 Aus	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“,	
dem verwendeten Brennstoff 
(Holz, Kohle) und der Kondensatbe-
ständigkeitsklasse „D“ wird eben-

falls die einzutragende Korrosi-
onswiderstandsklasse „3“ ermittelt 
(siehe Hinweise 5) und in die An-
lagenkennzeichnung eingetragen 
durch 
– die Anforderung nach Tabelle 4 
der	DIN	V	18160-1	für	den	Betrieb	
mit den Brennstoffen Holz, Koh-
le, Torf und

–	 die	 Tabelle	 1	 der	 DIN	V	 18160-1,	
Beiblatt	 1	 mit	 Hilfe	 der	 Verifi-
kationsklasse	„V2“	und	der	Kon-
densatbeständigkeitsklasse „D“.

d)	 Die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	
„G50“	 wird	 übernommen,	 da	 der	
Betrieb mit festen Brennstoffen 
gegeben ist.

e) Die am Ende der Anlagenkenn-
zeichnung einzusetzende Feuer-
widerstandsdauer muss hier eben-
falls	„L00“	sein.

Art der Bezeichnung Ausführungsart-Nr. und Klassifikation

Produktbezeichnungen  
für das Verbindungsstück

1 Verbindungsstück EN 1856-2  T400  N1  D  Vm-L01200  G250 M*) 1) 
2 Verbindungsstück EN 1856-2  T400  N1  D  Vm-L01200  O200 M*) 1)

Produktbezeichnungen  
für die senkrechte Anlage

1 starres Innenrohr EN 1856-2  T600  N1  D  V3-L50050  G 2) 
2 starres Innenrohr EN 1856-2  T600  N1  W  V2-L50050  G 
3 starres Innenrohr EN 1856-2  T400  N1  W  V2-L50050  O

1) Durchmesser 120–150 mm.    2)	V3 nur mit 3 cm dicker Wärmedämmung.   *) „M“ bedeutet „messtechnisch ermittelt“.

Anlagenkennzeichnung  
für das Verbindungsstück

Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  N1  D  3  G250  L00

Anlagenkennzeichnung 
für die senkrechte Anlage

Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  N1  D  3  G50  L90

TABELLE: Beispiel 2.
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Beispiel 2 – Verbindungsstück und 
Innenrohr in einem Schacht:

Ein einwandiges, starres Edelstahl-
Innenrohr (ohne Wärmedämmung) 
ist in einen bestehenden gemauer-
ten	 Schornstein	 (Wanddicke	 11,5	 cm)	
eingezogen. Angeschlossen ist ein 
Kamin	ofen	 mit	 einem	 Verbindungs-
stück aus doppelwandigem Stahl mit 
Mineralfaserdämmschicht (Durch-
messer	150	mm).

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung	für	das	Verbindungsstück:

Von	 den	 beiden	 Produktbezeich-
nungen	 (siehe	 Tabelle)	 für	 das	 Ver-
bindungsstück kann nur die Aus-
führungsart 1 die Grundlage für die 
Anlagenkennzeichnung sein, da nur 
diese	 die	 Rußbrandbeständigkeits-

klasse „G“ hat, die bei Betrieb mit fes-
ten Brennstoffen wegen möglicher 
Rußbrände	 in	die	Anlagenkennzeich-
nung eingetragen werden muss. 

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	und	 deren	Klassen	 aus	 dieser	
Produktbezeichnung in die Anlagen-
kennzeichnung verhält sich wie folgt:

a)	 Die	Temperaturklasse	„T400“	wird	
übernommen, da eine Feuerstätte 
für feste Brennstoffe angeschlos-
sen ist.

b) Die Druckklasse „N1“ wird über-
nommen, da die Abgasabführung 
im Unterdruck erfolgt.

c) Die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „D“ wird übernommen, da diese 
Abgasanlage	bei	der	Verbrennung	
fester Brennstoffe trocken betrie-
ben werden muss.

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	
„Vm“,	 der	 Werkstoffbezeichnung	
„L01200“	 und	 der	 Kondensatbe-
ständigkeitsklasse „D“ wird die 
einzutragende maximal mögliche 
Korrosionswiderstandsklasse „3“ 
ermittelt (siehe Hinweise 5) und in 
die Anlagenkennzeichnung einge-
tragen durch
– die Anforderung nach Tabelle 4 
der	DIN	V	18160-1	für	den	Betrieb	
mit den Brennstoffen Holz, Koh-
le, Torf und

–	 die	 Tabelle	 5	 der	DIN	V	 18160-1,	
Beiblatt 1, Berichtigung 1 mit 
Hilfe	 der	 Verifikationsklasse	
„Vm“	und	der	Kondensatbestän-
digkeitsklasse „D“.

e)	 Die	 Rußbrandbeständigkeitsklas-
se	„G650“,	mit	dem	dazugehörigen	
Mindestabstand zu brennbaren 
Baustoffen, muss übernommen 
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werden, da bei Betrieb mit festen 
Brennstoffen	 Rußbrände	 möglich	
sind.

f) Die am Ende der Anlagenkenn-
zeichnung einzusetzende Feu-
erwiderstandsdauer muss hier 
„L00“	 sein.	 Diese	 ist	 generell	 die	
Eigenschaft einwandiger und 
auch doppelwandiger Edelstahl-
Abgassysteme ohne zusätzliche 
Ummantelungen.

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung für die senkrechte Anlage:

Von	 den	 drei	 Produktbezeichnungen	
(siehe Tabelle) kann nur die Ausfüh-
rungsart 2 die Grundlage für die An-
lagenkennzeichnung sein. Sie gilt 
ohne Mineralfaserdämmschale, die 
bei dieser Anlage nicht vorhanden 
ist. Die Ausführungsart 1 gilt nur in 
Verbindung	mit	einer	3	cm	dicken	Mi-
neralfaserdämmschale. Die Ausfüh-
rungsart	3	hat	nicht	die	Rußbrandbe-
ständigkeitsklasse „G“, die bei Betrieb 
mit festen Brennstoffen wegen mögli-
cher	 Rußbrände	 in	 die	Anlagenkenn-
zeichnung eingetragen werden muss.

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	und	deren	Klassen	aus	der	Pro-
duktbezeichnung der Ausführungs-
art 2 in die Anlagenkennzeichnung 
verhält sich wie folgt:
a)	 Die	 Temperaturklasse	 „T600“	 aus	

der Produktbezeichnung muss we-
gen der max. erlaubten Tempera-
turbelastung bestehender Schorn-
steine	 mit	 „T400“	 eingetragen	
werden (siehe Hinweise 2).

b) Die Unterdruck-Betriebsweise „N1“ 
wird übernommen, da die Abgas-
abführung im Unterdruck erfolgt.

Art der Bezeichnung Ausführungsart-Nr. und Klassifikation

Produktbezeichnungen  
für das Verbindungsstück

1 Verbindungsstück EN 1856-2  T600  N1  D  V3-L50050  G150 M*) 1) 
2 Verbindungsstück EN 1856-2  T600  N1  W  V2-L50050  G400 M*) 
3 Verbindungsstück EN 1856-2  T200  N1  W  V2-L50050  O50 M*)

Produktbezeichnungen  
für die senkrechte Anlage

1 starres Innenrohr EN 1856-2  T600  N1  D  V3-L50050  G1) 
2 starres Innenrohr EN 1856-2  T600  N1  W  V2-L50050  G 
3 starres Innenrohr EN 1856-2  T200  N1  W  V2-L50050  O

1) Mit 3 cm dicker Mineralfaserdämmschale.   *) „M“ bedeutet „messtechnisch ermittelt“.

Anlagenkennzeichnung  
für das Verbindungsstück

Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  N1  W  2  O400  L00

Anlagenkennzeichnung 
für die senkrechte Anlage

Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  N1  W  2  O50  L90

TABELLE: Beispiel 3.
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c) Statt der Kondensatbeständig-
keitsklasse „W“ wird „D“ einge-
tragen. Die Kondensatbeständig-
keitsklasse „W“ beinhaltet auch 
die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „D“ (siehe Hinweise 4).

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“,	
der verwendeten Brennstoffart 
(Holz) und der Kondensatbestän-
digkeitsklasse „D“ wird die einzu-
tragende, maximal mögliche Kor-
rosionsklasse „3“ ermittelt (siehe 
Hinweise 5) und in die Anlagen-
kennzeichnung eingetragen durch
– die Anforderung nach Tabelle 4 
der	DIN	V	18160-1	für	den	Betrieb	
mit den Brennstoffen Holz, Koh-
le, Torf und

–	 die	 Tabelle	 1	 der	 DIN	V	 18160-1,	
Beiblatt	 1	 mit	 Hilfe	 der	 Verifi-
kationsklasse	„V2“	und	der	Kon-
densatbeständigkeitsklasse „D“.

e)	 Die	 Rußbrandbeständigkeitsklas-
se „G“ wird übernommen, da bei 
Betrieb mit festen Brennstoffen 
Rußbrände	 möglich	 sind.	 Hinter	
„G“	wird	der	Wert	50	für	den	oben	
beschriebenen baurechtlich gefor-
derten Mindestabstand (in mm) ei-
nes gemauerten Schornsteins (mit 
11,5	cm	Wandstärke)	zu	brennbaren	
Baustoffen eingetragen.

f) Die am Ende der Anlagenkenn-
zeichnung einzusetzende Feuerwi-
derstandsdauer	 ist	 hier	 „L90“,	 für	
gemauerte Schornsteine mit einer 
Wanddicke	von	mind.	 11,5	 cm	 (sie-
he	Abschnitt	7.2.6	und	7.2.7	der	DIN	
V	18160-1).

Beispiel 3 – Verbindungsstück und 
Innenrohr in einem Schacht: 

Ein einwandiges Edelstahl-Innenrohr 
ist ohne Dämmschale in einen be-
stehenden gemauerten Schornstein 
(Wanddicke	 11,5	 cm)	 eingezogen.	
Angeschlossen ist ein Öl-Zentral-
heizungskessel mit Gebläsebrenner 
mit einem einwandigen Edelstahl-

Verbindungsstück	 ohne	 Wärme-
dämmung.

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung	für	das	Verbindungsstück:

Die Produktbezeichnung (siehe Ta-
belle) der Ausführungsart 2 ist die 
Grundlage für die Anlagenkennzeich-
nung. Diese gilt ohne eine Mineral-
faserdämmschale	 um	 das	 Verbin-
dungsstück. Die Ausführungsart 1 gilt 
nur mit einer 3 cm dicken Mineralfa-
serdämmschale. Die Ausführungs-
art 3 gilt nur bis zu einer Abgastempe-
ratur	von	200	°C,	deren	Einhaltung	bei	
einem normalen Öl-Zentralheizungs-
kessel mit Gebläsebrenner nur mit 
besonderen	 Maßnahmen,	 z.	 B.	 durch	
eine Temperaturbegrenzungseinrich-
tung, sichergestellt werden kann. 

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	und	deren	Klassen	aus	der	Pro-
duktbezeichnung der Ausführungs-
art 2 in die Anlagenkennzeichnung 
verhält sich wie folgt:

a)	 Die	 Temperaturklasse	 „T600“	 aus	
der Produktbezeichnung muss 
wegen der max. erlaubten Tempe-
raturbelastung der nachfolgenden 
senkrechten Abgasleitung in ei-
nem bestehenden Schornstein mit 
„T400“	 eingetragen	werden	 (siehe 
Hinweise 2).

b) Die Unterdruck-Betriebsweise 
„N1“ wird übernommen, da die 
Abgasabführung im Unterdruck 
erfolgt.

c) Die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „W“ wird übernommen, obwohl 
in den überwiegenden Praxisfäl-
len	in	Verbindungsstücken	die	tro-
ckene Betriebsweise gegeben sein 
wird.	Zudem	schließt	„W“	auch	„D“	
ein (siehe Hinweise 4).

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“,	
der verwendeten Brennstoffart 
(Heizöl EL) und der Kondensatbe-
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ständigkeitsklasse „W“ wird die 
einzutragende, Korrosionswider-
standsklasse „2“ ermittelt (sie-
he Hinweise 5) und in die Anla-
genkennzeichnung eingetragen, 
durch 
– die Anforderung nach Tabelle 4 
der	DIN	V	18160-1	für	den	Betrieb	
mit den Brennstoffen Öl und Ke-
rosin	 (Schwefelgehalt	<_	0,2	Pro-
zent) und

–	 die	 Tabelle	 1	 der	 DIN	V	 18160-1,	
Beiblatt	1,	mit	Hilfe	der	Verifika-
tionsklasse	„V2“und	der	Konden-
satbeständigkeitsklasse „W“.

e)	 Die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	
„G400“	 wird	 als	 „O400“	 eingetra-
gen,	da	keine	Rußbrandbeständig-
keit für den Betrieb mit Heizöl EL 
gefordert ist und da „G“ auch „O“ 
einschließt.	 Zudem	 darf	 „G“	 nicht	
zusammen mit „W“ in einer An-
lagenkennzeichnung eingetragen 
sein (siehe Hinweise 4).

f) Am Ende der Anlagenkennzeich-
nung wird die Feuerwiderstands-
dauer	 „L00“	 eingetragen,	 weil	
einwandige	 Edelstahl-Verbin-
dungsstücke ohne eine entspre-
chende Ummantelung diese Feuer-
widerstandsdauer haben.

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung für die senkrechte Anlage:

Die Produktbezeichnung (siehe Ta-
belle) der Ausführungsart 2 ist die 
Grundlage für die Anlagenkennzeich-
nung. Diese gilt ohne Mineralfaser-
dämmschale des Innenrohres. Die 
Ausführungsart 1 gilt nur mit einer 
3 cm dicken Mineralfaserdämmscha-
le. Die Ausführungsart 3 gilt nur bis 
zu	einer	Abgastemperatur	von	200	°C,	
deren Einhaltung bei einem normalen 
Öl-Zentralheizungskessel mit Gebläse-
brenner	nur	mit	besonderen	Maßnah-
men, z. B. durch eine Temperaturbe-
grenzungseinrichtung, sichergestellt 
werden kann.

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	 und	 deren	 Klassen	 aus	 den	
Produktbezeichnungen der Ausfüh-
rungsart 2 in die Anlagenkennzeich-
nung verhält sich wie folgt:
a)	 Die	Temperaturklasse	„T600“	muss	

wegen der maximal erlaubten 
Temperaturbelastung bestehender 
Schornsteine	 auf	 „T400“	 reduziert	
werden (siehe Hinweise 2).

b) Die Unterdruck-Betriebsweise 
„N1“ wird übernommen, da die 

Abgasabführung im Unterdruck 
erfolgt.

c) Die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „W“ wird übernommen, da die 
Abgasanlage die feuchte Betriebs-
weise beim Brennstoff Heizöl EL 
ermöglichen muss.

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“	
und der verwendeten Brenn-
stoffart (Heizöl EL) wird die ein-
zutragende, maximal mögliche 
Korrosionsklasse „2“ ermittelt und 
in die Anlagenkennzeichnung ein-
getragen (siehe Begründungen d) 
zum Verbindungsstück in diesem 
Beispiel und Hinweise 5).

e)	 Statt	der	Rußbrandbeständigkeits-
klasse	 „G“	 wird	 die	 Rußbrandbe-
ständigkeitsklasse „O“ eingetragen 
(siehe Begründungen e) zum Ver-
bindungsstück in diesem Beispiel 
und Hinweise 4). Hinter „O“ wird 
der	Wert	50	für	den	oben	beschrie-
benen baurechtlich geforderten 
Mindestabstand (in mm) eines 
gemauerten Schornsteins (mit 
11,5	cm	Wandstärke)	zu	brennbaren	
Baustoffen vermerkt.

f) Am Ende der Anlagenkennzeich-
nung wird die zutreffende Feu-
erwiderstandsdauer	 „L90“	 ein-

Art der Bezeichnung Ausführungsart-Nr. und Klassifikation

Produktbezeichnungen  
für das Verbindungsstück

1 Verbindungsstück EN 1856-2  T600  N1  D  V3-L50050  G150 M*) 1) 
2 Verbindungsstück EN 1856-2  T600  N1  W  V2-L50050  G400 M*) 
3 Verbindungsstück EN 1856-2  T200  N1  W  V2-L50050  O50 M*)

Produktbezeichnungen  
für die senkrechte Anlage

1 Systemabgasanlage EN 1856-1  T600  N1  D  V3-L50050  G50 
2 Systemabgasanlage EN 1856-1  T600  N1  W  V2-L50050  G30 
3 Systemabgasanlage EN 1856-1  T200  N1  W  V2-L50050  O10

1) Mit 3 cm dicker Mineralfaserdämmschale.   *) „M“ bedeutet „messtechnisch ermittelt“.

Anlagenkennzeichnung  
für das Verbindungsstück

Abgasanlage DIN V 18160-1  T200  N1  W  2  O50  L00

Anlagenkennzeichnung 
für die senkrechte Anlage

Abgasanlage DIN V 18160-1  T200  N1  W  2  O10  L00

TABELLE: Beispiel 4.



kennzeichnung von ausgeführten metall-abgasanlagen (anlagenkennzeichnung)

27SCHORNSTEINFEGERHANDWERK 11/2014

getragen. Sie gilt für gemauerte 
Schornsteine mit einer Wanddicke 
von	mind.	11,5	cm	(siehe	Abschnitt	
7.2.6	und	7.2.7	der	DIN	V	18160-1).

Beispiel 4 – Verbindungsstück und 
Systemabgasanlage:

An	 einer	 Gebäudeaußenwand	wurde	
ein doppelwandiges, wärmegedämm-
tes Edelstahl-Abgassystem (Systemab-
gasanlage) errichtet. Angeschlossen 
ist eine Öl-Zentralheizung mit einem 
einwandigen	 Verbindungsstück	 aus	
Edelstahl ohne Wärmedämmung. Die 
senkrechte Abgasanlage ist mit ei-
ner Holzverkleidung versehen, deren 
Abstand zur Abgasanlage nur 2 cm 
beträgt. Die Holzverkleidung ist wirk-
sam hinterlüftet.

Zur	 Vermeidung	 einer	 baulichen	 Än-
derung wurde ein Temperaturbegren-
zer	 in	 das	 Verbindungsstück	 einge-
setzt, um eine Abgastemperatur von 
mehr	 als	 200	 °C	 zu	 verhindern.	 Für	
diese Temperatur wird für die senk-
rechte Abgasanlage in der Produktbe-

ABBILDUNG 6: Edelstahl-Abgassystem 
an Gebäudeaußenwand.
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zeichnung der Ausführungsart 3 ein 
hinterlüfteter Mindestabstand von 
„10	 mm“	 zu	 brennbaren	 Baustoffen	
angegeben (siehe Abbildung 6).

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung	für	das	Verbindungsstück:

Die Produktbezeichnung (siehe Ta-
belle) der Ausführungsart 3 dient als 
Grundlage für die Anlagenkennzeich-
nung, da die Abgasanlage nur mit ei-
ner maximalen Abgastemperatur von 
200	°C	betrieben	werden	darf.	Die	Aus-
führungsart 2 könnte zwar mit der 
entsprechenden	Reduzierung	der	Tem-
peraturklasse	 („T600“	 wird	 „T200“)	
auch die Grundlage für die Anlagen-
kennzeichnung sein, jedoch mit dem 
in der Produktbezeichnung eingetra-

genen	 größeren	 Abstand	 zu	 brenn-
baren	 Baustoffen	 von	 „400	mm“.	 Die	
Ausführungsart 1 gilt nur mit einer 
3 cm dicken Mineralfaserdämmscha-
le, die bei dieser Anlage nicht vorhan-
den ist. 

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	und	deren	Klassen	aus	der	Pro-
duktbezeichnung der Ausführungs-
art 3 in die Anlagenkennzeichnung 
verhält sich wie folgt:
a)	 Die	Temperaturklasse	 „T200“	wird	

übernommen.
b) Die Unterdruck-Betriebsweise „N1“ 

wird übernommen, da die Abgas-
abführung im Unterdruck erfolgt.

c) Die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „W“ wird übernommen, obwohl 
in den überwiegenden Praxisfäl-
len	in	Verbindungsstücken	die	tro-

ckene Betriebsweise gegeben sein 
wird.	Zudem	schließt	„W“	auch	„D“	
ein.

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“	
und der verwendeten Brenn-
stoffart wird die einzutragende, 
maximal mögliche Korrosions-
klasse „2“ ermittelt und in die An-
lagenkennzeichnung eingetragen 
(siehe Begründung d) für das Ver-
bindungsstück im Beispiel 3 und 
Hinweise 5).

e)	 Die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	
„O50“	 wird	 übernommen,	 da	 die	
Abgasanlage die feuchte Betriebs-
weise beim Brennstoff Heizöl EL 
ermöglichen soll.

f) Die am Ende der Anlagenkenn-
zeichnung einzusetzende Feuer-
widerstandsdauer	muss	 hier„L00“	
sein. 
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Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung für die senkrechte Anlage:

Von	 den	 drei	 Produktbezeichnungen	
(siehe Tabelle) kann nur die der Aus-
führungsart 3 die Grundlage für die 
Anlagenkennzeichnung sein, da der 
darin aufgeführte Abstand zu brenn-
baren	 Baustoffen	 nur	 10	mm	beträgt	
und damit der baulich vorhandene 
Abstand	von	20	mm	ausreicht.	

Die Abgasanlage darf allerdings nur 
mit der in dieser Produktbezeich-
nung vermerkten maximalen Ab-
gastemperatur	von	200	 °C	betrieben	
werden.

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	 und	 deren	 Klassen	 aus	 der	
Produktbezeichnung in die Anlagen-
kennzeichnung verhält sich wie folgt:
a)	 Die	Temperaturklasse	 „T200“	wird	

übernommen.
b) Die Unterdruck-Betriebsweise 

„N1“ wird übernommen, da die 
Abgasabführung im Unterdruck 
erfolgt.

c) Die Kondensatbeständigkeitsklas-
se „W“ wird übernommen, da die 
Abgasanlage die feuchte Betriebs-
weise beim Brennstoff Heizöl EL 
ermöglichen soll.

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“	
und der verwendeten Brenn-
stoffart wird die einzutragende, 
maximal mögliche Korrosions-
klasse „2“ ermittelt und in die An-
lagenkennzeichnung eingetragen 
(siehe Begründung d) für das Ver-
bindungsstück im Beispiel 3 und 
Hinweise 5).

e)	 Die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	
„O10“	 wird	 übernommen,	 da	 die	
Abgasanlage die feuchte Betriebs-
weise beim Brennstoff Heizöl EL 
ermöglichen soll.

f) Die am Ende der Anlagenkenn-
zeichnung einzusetzende Feuer-
widerstandsdauer muss hier, wie 
im	 Beispiel	 1,	 „L00“	 sein.	 Diese	 ist	
generell die Eigenschaft von dop-
pelwandigen, wärmegedämmten 
Edelstahl-Abgassystemen (Sys-
tem-Abgasanlagen) ohne zusätz-
liche Ummantelungen.

Art der Bezeichnung Ausführungsart-Nr. und Klassifikation

Produktbezeichnungen  
für das Verbindungsstück

1 Verbindungsstück EN 1856-2  T600  N12)  D  V3-L50050  G150 M*) 1) 
2 Verbindungsstück EN 1856-2  T600  N12)  W  V2-L50050  G400 M*) 
3 Verbindungsstück EN 1856-2  T600  H12)  W  V2-L50050  O50 M*)

Produktbezeichnungen  
für die senkrechte Anlage

1 Systemabgasanlage EN 1856-1  T400  N12)  W  V2-L50050  G20 1) 3) 
2 Systemabgasanlage EN 1856-1  T400  N12)  W  V2-L50050  G50 1) 4) 
3 Systemabgasanlage EN 1856-1  T200  H12)  W  V2-L50050  O00 5)

1) Mit 3 cm dicker Mineralfaserdämmschale am Innenrohr.   *) „M“ bedeutet „messtechnisch ermittelt“.
2) Mit FKM-Dichtung. 
3) Abstand zu brennbaren Bauteilen hinterlüftet. 
4) Abstand zu brennbaren Bauteilen hinterfüllt mit Mineralfaserdämmung (λ = 0,04 W/mK).
5) Innenrohr hinterlüftet.

Anlagenkennzeichnung  
für das Verbindungsstück

Abgasanlage DIN V 18160-1  T600  N1  D  3  G400  L00

Anlagenkennzeichnung 
für die senkrechte Anlage

Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  N1  D  3  G50  L90

TABELLE: Beispiel 5.

Beispiel 5 – Verbindungsstück und 
Systemabgasanlage:

Eine System-Abgasanlage, bestehend 
aus einem Leichtbauschacht (Feuer-
widerstandsklasse	 L90)	 und	 einem	
Edelstahl-Innenrohr mit Mineral-
faserdämmschale ist innerhalb eines 
Gebäudes errichtet. Zwischen den 
Schachtaußenwandungen	 und	 den	
Bauteilen aus brennbaren Baustoffen 
ist Mineralfaserdämmstoff einge-
füllt ((λ=0,04	 W/mK).	 Angeschlossen	
ist ein Holzvergaserkessel mit einem 
einwandigen	 Verbindungsstück	 aus	
Edelstahl ohne Mineralfaserdämm-
schale.

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung	für	das	Verbindungsstück:

Die Produktbezeichnung (siehe Tabel-
le) der Ausführungsart 2 ist die Grund-
lage für die Anlagenkennzeichnung. 
Sie gilt ohne Mineralfaserdämmscha-
le, die bei dieser Anlage nicht vorhan-
den ist. Die Ausführungsart 1 gilt nur 
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mit einer 3 cm dicken Mineralfaser-
dämmschale. Die Ausführungsart 3 
eignet sich nicht. Die dort eingetra-
gene Betriebsweise Überdruck (H1) 
wäre zwar kein Hindernis, denn „H1“ 
beinhaltet auch die Betriebsweise Un-
terdruck „N1“, die maximale mögliche 
Abgastemperatur beträgt jedoch nur 
200	 °C,	 deren	 Einhaltung	 bei	 einem	
Holzvergaserkessel nicht sicherge-
stellt ist. 

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	und	deren	Klassen	aus	der	Pro-
duktbezeichnung der Ausführungs-
art 2 in die Anlagenkennzeichnung 
verhält sich wie folgt:
a)	 Die	Temperaturklasse	„T600“	wird	

in der Anlagenkennzeichnung 
„T400“,	da	die	senkrechte	Abgasan-
lage keine höheren Abgastempera-
turen gestattet.

b) Die Unterdruck-Betriebsweise „N1“ 
wird übernommen, da die Abgas-
abführung im Unterdruck erfolgt.

c) Statt der Kondensatbeständig-
keitsklasse „W“ wird „D“ eingetra-
gen, da die Abgasanlage bei der 
Verwendung	mit	festen	Brennstof-
fen nur trocken betrieben werden 
darf und „W“ und „G“ nicht zusam-
men in einer Anlagenkennzeich-
nung vermerkt sein dürfen (siehe 
Hinweise 4).

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“	
und der verwendeten Brenn-
stoffart (Holz) wird die einzu-
tragende, maximal mögliche 
Korrosionswiderstandsklasse „3“ 
ermittelt, durch 
– die Anforderung nach Tabelle 4 
der	DIN	V	18160-1	für	den	Betrieb	
mit den Brennstoffen Holz, Koh-
le, Torf und

Weitere Beispiele für Produktbezeichnungen  
und möglicher Anlagenkennzeichnungen
Abgasanlagen: Doppelwandige Edelstahl-Systemabgasanlagen.

Produktbezeichnungen  
nach DIN EN 1856-1

Mögliche Anlagenkenn- 
zeichnungen nach DIN V 18160-1

T600  N1  W 	V2-L40045  G60
T600  N1  W  2  O60  L00 oder  
T600  N1  D  3  G60  L00

T400  P1  W 	V2-L50055  G50
T400  P1  W  2  O60  L00 oder  
T400  P1  D  3  G50  L00

T400  N1  W 	V1-L40045  O50 T400  N1  W  1  O50  L00

T600  N1  W 	Vm-L50085  G70 T600  N1  D  3  G70  L00 1)

T400  P1  W 	Vm-L50100  G50
T400  P1  W  1  O50  L00 2) oder 
T400  P1  D  3  G50  L00 2)

1)	 Nach	Tabelle	2	der	DIN	V	18160-1,	Beiblatt	1,	Berichtigung	1,	ist	für	die	Werkstoffbezeichnung	
„L50085“	(1.4404)	nur	die	trockene	Betriebsweise	in	Verbindung	mit	der	max.	möglichen	Korro-
sionswiderstandsklasse „3“ erlaubt (siehe Hinweise 4). 

2)	 Nach	Tabelle	2	der	DIN	V	18160-1,	Beiblatt	1,	Berichtigung	1,	ist	für	die	Werkstoffbezeichnung	
„L50100“	(1.4404,	1	mm	Wanddicke)	die	kondensierende	Betriebsweise	„W“	in	Verbindung	mit	
der	max.	möglichen	Korrosionswiderstandsklasse	„1“	und	die	trockene	Betriebsweise	„D“	in	Ver-
bindung mit der max. möglichen Korrosionswiderstandsklasse „3“ erlaubt (siehe Hinweise 4). 
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–	 die	 Tabelle	 1	 der	 DIN	V	 18160-1,	
Beiblatt	 1,	 mit	 Hilfe	 der	 Verifi-
kationsklasse	 „V2“und	 der	 Kon-
densatbeständigkeitsklasse „D“ 
(siehe Hinweise 5).

e)	 Die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	
„G“ wird übernommen, da bei Be-
trieb	mit	festen	Brennstoffen	Ruß-
brände möglich sind.

f) Am Ende der Anlagenkennzeich-
nung wird die Feuerwiderstands-
dauer	 „L00“	 eingetragen,	 weil	
einwandige	 Edelstahl-Verbin-
dungsstücke ohne zusätzliche 
Ummantelung diese Feuerwider-
standsdauer haben.

Begründungen zur Anlagenkenn-
zeichnung für die senkrechte Anlage:

Die Produktbezeichnung (siehe Tabel-
le) der Ausführungsart 2 ist die Grund-
lage für die Anlagenkennzeichnung. 
Die Ausführungsart 1 gilt nur, wenn 
der	 Abstand	 der	 Schachtaußenwand	
zu Bauteilen aus brennbaren Baustof-
fen wirksam hinterlüftet ist, was hier 
nicht gegeben ist. Die Ausführungs-
art 3 gilt nur bis zu einer Abgastem-
peratur	von	200	°C,	deren	Einhaltung	
bei einem Holzvergaserkessel nicht 
sichergestellt ist.

Die Übertragung der Leistungskenn-
größen	 und	 deren	 Klassen	 aus	 der	
Produktbezeichnung in die Anlagen-
kennzeichnung verhält sich wie folgt:
a)	 Die	Temperaturklasse	„T400“	wird	

übernommen.
b) Die Unterdruck-Betriebsweise „N1“ 

wird übernommen, da die Abgas-
abführung im Unterdruck erfolgt.

c) Statt der Kondensatbeständig-
keitsklasse „W“ wird „D“ einge-
tragen (siehe Begründung c) zum 
Verbindungsstück in diesem Bei-
spiel und Hinweise 4).

d)	 Mit	 der	 Verifikationsklasse	 „V2“	
aus den Produktbezeichnungen der 
beiden Ausführungsarten 2 und 

der verwendeten Brennstoffart 
(Holz) wird die einzutragende, ma-
ximal mögliche Korrosionsklas-
se „3“ ermittelt (siehe Begründung 
d) zum Verbindungsstück in die-
sem Beispiel und Hinweise 5).

e)	 Die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	
„G“ wird übernommen, da bei Be-
trieb	mit	festen	Brennstoffen	Ruß-
brände möglich sind.

f) Am Ende der Anlagenkennzeich-
nung wird die hier zutreffende 
Feuerwiderstandsdauer	 „L90“	 ein-
getragen, welche die geprüfte Ei-
genschaft des Schachtes ist. Diese 
Leistungskenngröße	 muss	 in	 der	
Leistungserklärung angegeben 
sein.

PRAxISBEISPIELE FÜR PRODUKT-
BEZEICHNUNGEN VON EDEL-
STAHL-ABGASSySTEMEN MIT DER 
VERIFIKATIONSKLASSE Vm ALS 
LEISTUNGSKENNGRöSSE, FÜR DIE 
EINE ANLAGENKENNZEICHNUNG IN 
DEUTSCHLAND NICHT REALISIERT 
WERDEN KANN, WEIL DER WERK-
STOFF UND/ODER DIE WANDDICKE 
NICHT VERWENDET BZW. EINGE-
BAUT WERDEN DÜRFEN.
(Die Hersteller sind nicht genannt.) 

Hersteller A: 
System-Abgasanlage: 
EN 1856-1  T600   N1		W		Vm-L20040   
G60  

Beanstandungsgrund:
Der	Werkstoff	 ist	nach	„DIN	V	18160-1,	
Beiblatt	1,	Berichtigung	1:	2010-07“,	Ta-
belle 2, nicht für System-Abgasanla-
gen	erlaubt.	Er	ist	lediglich	für	Verbin-
dungsstücke	(nach	Tabelle	5)	mit	einer	
Mindestwanddicke	 von	 0,60	 mm	
erlaubt.	 Vermerkt	 ist	 jedoch	 nur	 eine	
Wanddicke	von	0,4	mm

Hersteller B: 
Verbindungsstück:	 EN	 1856-2  T200   
P1		W		Vm-L01120   O30  
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Beanstandungsgrund:
Der	Werkstoff	ist	nach	„DIN	V	18160-1,	
Beiblatt	1,	Berichtigung	1:	2010-07“,	Ta-
belle	5,	für	Verbindungsstücke	nur	mit	
einer Mindestwanddicke von 2 mm 
erlaubt.	 Vermerkt	 ist	 jedoch	 nur	 eine	
Wanddicke von 1,2 mm.

Hersteller C: 
System-Abgasanlage: 
EN 1856-1  T600  N1		W		Vm-L50050   
G50  

Beanstandungsgrund:
Der	Werkstoff	 ist	nach	DIN	V	 18160-1,	
Beiblatt	1,	Berichtigung	1:	2010-07“,	Ta-
belle 2, für Systemabgasanlagen nur 
mit	 einer	Mindestwanddicke	von	0,6	
mm	 erlaubt.	 Vermerkt	 ist	 jedoch	 nur	
eine	Wanddicke	von	0,5	mm.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Kennzeichnung einer ausgeführ-
ten Abgasanlage (Anlagenkennzeich-
nung) ist sicherlich nicht einfach und 
wird von vielen betroffenen ausfüh-
renden Handwerkern oder Firmen 
und bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern als „nicht praxisgerecht“ 
bezeichnet. Die umfangreichen zu 
beachtenden verschachtelten Zusam-
menhänge zwischen den verschiede-
nen Normen und Beiblätter von Nor-
men erschweren die Übersichtlichkeit 
und	das	Verständnis	der	Anwender.

Dazu bei trägt auch die Zunahme von 
vielfältigen Produktbezeichnungen 
für ein- und dasselbe Abgassystem. Ob 
z. B. kleine Abstufungen der Tempera-
turklasse zur möglichst temperatur-
gerechten Anpassung der Abstände zu 
brennbaren Baustoffen und dadurch 
möglicher Abstandsreduzierungen 
von 1 bis 2 cm zu Umsatzsteigerungen 
beitragen und ob solche Feinheiten 
in der Praxis gefordert werden, sollte 
hinterfragt werden. 

Trotzdem sind das keine Gründe, die 
ein	Verweigern	der	Anbringung	oder	
unkorrektes Erstellen einer Anlagen-
kennzeichnung rechtfertigen. Beson-
ders nicht aus rechtlicher Sicht. Bei 
Schadensfällen, wie z. B. Bränden, die 
ursächlich in direkten Zusammen-
hang mit einer nicht vorhandenen 
oder falsch eingetragenen Anlagen-
kennzeichnung stehen, ist der Schwie-
rigkeitsgrad zur Erstellung einer An-
lagenkennzeichnung rechtlich nicht 
relevant.

Die im Bundesverband Deutschland 
Haus-, Energie- und Umwelttechnik 
(BDH) zusammengeschlossenen Her-
steller von Edelstahl-Abgassystemen 
haben zur Hilfestellung für Anlagen-
kennzeichnungen ein den Wünschen 
des	 ZIV	 gerechtes	 Kompendium	 als	
Liste herausgegeben, das der Juni-
Ausgabe des Fach-Magazins „Schorn-
steinfegerhandwerk“ beigefügt war. 
Die Liste enthält hersteller- und ty-
penbezogene Produktbezeichnungen 
sowie die wichtigsten, jeweils dazu-
gehörigen Anlagenkennzeichnungen. 
Trotzdem können auch diese nicht 
alle Praxisfalle abdecken, wie z. B. die 
anlagenbedingte	 Reduzierung	 einer	
Temperaturklasse (siehe Beispiel 2). 
Der BDH hat vorgesehen, diese Liste 
demnächst in aktualisierter Form als 
pdf-Datei	 im	 Internet	 zur	 Verfügung	
zu stellen. Der Zeitpunkt wird noch 
gesondert bekanntgegeben.

Mittlerweile wird in einigen Gre-
mien, wie auch in einschlägigen 
Arbeitskreisen des BDH, versucht, 
Vereinfachungsvorschläge	 für	 die	
regelsetzenden Kreise zu erarbeiten. 
Das wird schwierig, da die heutigen 
Regelungen,	 anders	 als	 zu	 Zeiten	 des	
gemauerten Schornsteins, von libera-
len Grundsätzen geprägt sind. Abgas-
anlagen werden heute nicht pauschal 
für viele Anwendungsfälle hergestellt 
und errichtet, sondern können für je-
den Anwendungsfall gesondert konzi-

piert und mit den unterschiedlichsten 
Abständen zu brennbaren Baustoffen 
eingebaut werden. So kann z. B. – wenn 
gewünscht und notwendig – für jede 
Abgastemperatur, jede Art der Däm-
mung, jedes Material, jeden unter-
schiedlich gestalteten Zwischenraum 
zu brennbaren Baustoffen (hinterlüf-
tet oder mit Mineralwolle hinterfüllt) 
ein dazu passender und ausreichender 
Abstand zu brennbaren Baustoffen 
ermittelt und angegeben werden. Es 
ist	abzuwarten,	ob	und	welche	Verein-
fachungen möglich sind. 

Auch die Hersteller sind aufgefordert 
einen	 Beitrag	 zur	 Vereinfachung	 zu	
leisten	 und	 die	 Vielfalt	 der	 Produkt-
bezeichnungen pro System zu hinter-
fragen und gegebenenfalls einzu-
schränken. Die Anwender werden es 
ihnen danken. 
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Hinweise zu den Technischen Baubestimmungen

HINWEISE 1: Zu den technischen Baubestimmungen.

TABELLE 1: Auszug aus Teil II der Liste der Technischen Baubestimmungen.

Die in Deutschland geltende „Liste 
der Technischen Baubestimmungen“ 
enthält nationale Anwendungsrege-
lungen für Bauprodukte und Bausät-
ze nach harmonisierten Normen für 
die Planung, Bemessung und Konst-
ruktion baulicher Anlagen und ihrer 
Teile. Sie sind als Technische Baube-
stimmungen auf der Grundlage des 
§ 3 Abs. 3 MBO [1] bauaufsichtlich ein-
geführt und deshalb bei der Anwen-
dung zwingend zu beachten. 

Die für Metall-Abgassysteme bauauf-
sichtlich eingeführten harmonisier-
ten Normen können der Tabelle 1 ent-
nommen werden. Sie ist ein Auszug 
aus Teil II der Liste der Technischen 
Baubestimmungen [2].

Die in der Tabelle aufgeführten har-
monisierten Normen (Spalte 3) bein-
halten bezüglich der Anlagenkenn-
zeichnung die Anforderungen an das 
Typenschild, das an die Abgasanlage 
anzubringen und in das die Anlagen-
kennzeichnung einzutragen ist.

Die	 Spalte	 4	 enthält	 Verweise	 auf	
nationale deutsche Anwendungsre-
geln, die der Anwender bzw. Errichter 
beim Bau der jeweiligen Abgasanlage 
ebenfalls	zu	beachten	hat,	so	auch	Re-
gelungen 
•	 über	 die	 Art	 der	 Anlagenkenn-

zeichnung und
•	 den	 Inhalt	 der	 Anlagenkenn-

zeichnung.

Der	Text	zum	Verweis	auf	die	„Anla-
ge	5/1“	findet	sich	im	Anhang	des	Teils	
II der Liste der Technischen Baube-
stimmungen [2] (Abbildung A). 

Darin wird auf verschiedene Ab-
schnitte der Ausführungsnorm 
DIN	V	18160-1	[3]	hingewiesen,	deren	
Regelungen	 bei	 der	 Errichtung	 der	
Abgasanlagen zu beachten sind. 

Darunter	 befindet	 sich	 u.	 a.	 der	 rot	
markierte	 Abschnitt	 5	 der	 DIN	 V	

18160-1	 [3]	 (Abbildung A). Dessen 
Überschrift in der Norm ist: „Klas-
sifizierung,	 Verwendung,	 Kenn-
zeichnung“. Er enthält den für die 
Anlagenkennzeichnung wichtigen 
Unterabschnitt	 5.2.1	 „Kennzeichnung	
und Zusatzinformationen für die 
ausgeführte Anlage“. Dieser regelt, 
welche	 Leistungskenngrößen	 die	
Anlagenkennzeichnung mindestens 
enthalten muss (siehe Abbildung 3 
im Artikel). 

Da in der Anlagenkennzeichnung ne-
ben	 anderen	 Leistungskenngrößen	
ebenfalls die Feuerwiderstandsdau-
er angegeben werden muss, ist auch 
der	 2.	 Absatz	 aus	 Anlage	 5.1	 (Abbil-
dung A) von besonderer Bedeutung. 
Er schreibt den Nachweis der Feuer-
widerstandsdauer entsprechend der 

Bauregelliste A Teil 3, lfd.-Nr. 2.13. 
[10]	 vor.	 Darin	wird	 die	 Prüfung	 der	
Feuerwiderstandsdauer	 nach	 DIN	 V	
18160-60	 [3]	 vorgeschrieben	 und	 für	
den Anwendungsnachweis ein allge-
meines bauaufsichtliches Prüfzeug-
nis verlangt.

Die unter „Anwendungsregeln“ eben-
falls vermerkten deutschen Normen  
„DIN	 V	 18160-1	 Beiblatt	 1“	 [4]	 und	
„DIN	V	18160	Beiblatt	1	Berichtigung	1“	
[5]	enthalten	Regelungen	
•	 zur	 Bestimmung	 der	 nationalen	

Korrosionswiderstandklasse nach 
DIN	V	18160-1	[3]	auf	der	Grundla-
ge	 der	 Verifikationsklassen	 nach	
harmonisierten europäischen 
Normen und 

•	 über	 die	 Zulässigkeit	 von	 Werk-
stoffen für Metall-Abgasanlagen. 

ABBILDUNG A: Auszug Anlage 5/1, aus den Technischen Baubestimmungen.
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Beispiele für erforderliche Reduzierungen der Temperaturklasse 
(von Produktbezeichnung zu Anlagenkennzeichnung)

Ein	Edelstahl-Innenrohr	wird	in	einen	bestehenden	Schonstein	mit	11,5	cm	Wandstärke	eingebracht.	Angeschlossen	wird	
ein Scheitholzkessel.

Produktbezeichnungen eines Edelstahl-Innenrohres: 
Innenrohr EN 1856-2  T600  N1		D		V3 50055  G 
Innenrohr EN 1856-2  T600  N1		W		V2 50055  G

Anlagenkennzeichnung:
Als	Temperaturklasse	ist	T400	einzusetzen,	da	bestehende	Schornsteine	(mit	11,5	cm	Wanddicke)	und	auch	deren	Abstände	
zu	brennbaren	Baustoffen	nur	bis	T400	(kurzfristig	500	°C)	ausgelegt	sind.	
Nach	der	alten	„DIN	18160	Teil	1	–	Hausschornsteine,	Anforderungen,	Planung	und	Ausführung:1987-02“	durften	unter	nor-
malen	Umständen	an	diese	Schornsteine	nur	sogenannte	„Regelfeuerstätten“	mit	einer	maximalen	Abgastemperatur	von	
400	°C	angeschlossen	werden.	Der	Anschluss	von	Feuerstätten	mit	höheren	Abgastemperaturen	war	nur	mit	zusätzlichen	
Nebenluftvorrichtungen gestattet, wenn deren Einstellung dafür sorgte, dass die dadurch entstehende Misch-Abgastem-
peratur	nicht	über	400°C	liegt.	Ansonsten	musste	der	Nachweis	erbracht	werden,	dass	sich	der	Schornstein	für	die	höheren	
Abgastemperaturen eignet.
Der baurechtlich geforderte notwendige Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen ist bei gemauerten Schornsteinen in 
der	Regel	50	mm	(länderregionale	Unterschiede).	Deshalb	ist	dieser	Abstandswert	in	die	Anlagenkennzeichnung	zu	über-
nehmen.	Zudem	ist	die	Feuerwiderstanddauer	L90	für	gemauerte	Schornsteine	einzusetzen.	
Daraus	ergibt	sich	unter	Berücksichtigung	der	Tabelle	4	der	DIN	V	18160	und	den	Tabellen	der	DIN	V	18160,	Beiblatt	1	sowie	
der dazugehörigen Berichtigung 1, für beide Produktbezeichnungen eine Anlagenkennzeichnung: 

Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  N1  D  3  G50  L90

Beispiele für erforderliche Änderungen der Druckklasse H1 oder P1 in N1 
(von Produktbezeichnung zu Anlagenkennzeichnung)

Eine für Überdruck geeignete errichtete Abgasanlage (z. B. H1) muss im Unterdruck betrieben werden, um einen Abriss der 
Anlage zu vermeiden.

Mögliche Gründe: 
•	 Die	bei	Überdruck	erforderliche	Hinterlüftung	im	Schacht	ist	aus	Platzgründen	nicht	möglich.	
•	 Der	Abstand	zu	brennbaren	Baustoffen	reicht	nur	bei	Unterdruck	aus	(bei gleicher Abgastemperatur-Klasse erfor-
dern	im	Überdruck	betriebene	Abgasleitungen	einen	größeren	Abstand	zu	brennbaren	Bauteilen	als	im	Unterdruck	
betriebene Abgasleitungen. Der Grund sind die höheren Abgasmassenströme, die bei der Bauart-Prüfung mit Über-
druck gefahren werden. Dadurch verschlechtert sich der innere Wärmeübergangswiderstand [αi-Wert] und führt zu 
höheren	Oberflächentemperaturen	der	Abgasleitung).

Hinweis: 
Solche	Druckänderungen	sind	in	der	Regel	nur	durch	eine	Reduzierung	der	Feuerungsbelastung	der	Feuerstätte	möglich.

HINWEISE 3.

HINWEISE 2.
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Hinweise zur Kondensatbeständigkeitsklasse (W oder D)

Die Kondensatbeständigkeitsklasse „W“ kann bei Edelstahl-Abgasanlagen nicht in die Anlagenkennzeichnung übernom-
men	werden,	wenn	die	errichtete	Abgasanlage	rußbrandbeständig	(„G“)	sein	muss.	

Begründung: 
Abschnitt	4.1	DIN	V	18160-1,	Beiblatt	1	[4]		schreibt	vor,	dass	eine	gleichzeitige	Kennzeichnung	für	die	feuchte	Betriebsweise	
„W“	und	die	Rußbrandbeständigkeitsklasse	„G“	zur	Zeit	nicht	möglich	ist.

(Abgassysteme die beides erfüllen können, bedürfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.)

HINWEISE 4.

Hinweise zur Verifikationsklasse und Korrosionswiderstandsklasse

Die in der „Produktbezeichnung“ 
als	 Verifikationsklasse	 bezeichnete	
Korrosionsbeständigkeit wird nicht 
in die baurechtlich vorgeschriebene 
„Anlagenkennzeichnung“ errichteter 
Edelstahl-Abgasanlagen übernom-
men.	Die	 zulässige	Verwendung	von	
Edelstahl-Abgassystemen mit den 
Verifikationsklassen	V1,	V2,	V3	sowie	
die Zulässigkeit der Werkstoffe und 
Wanddicken von Edelstahl-Abgas-
systemen	mit	der	Verifikationsklasse	
Vm	 werden	 national	 festgelegt	 und	
durch die Korrosionswiderstands-
klassen beschrieben. Deshalb muss 
in die Anlagenkennzeichnung die 
Korrosionswiderstandsklasse einge-
tragen werden.

Verifikationsklassen

Verifikation	 ist	 der	 Nachweis,	 dass	
ein Produkt (z. B. Abgassystem) der 
vorgegebenen Spezifikation (z. B. Kor-
rosions-Prüfgrundlage oder Herstel-
lererklärung) entspricht.

Die harmonisierten europäischen 
Produktnormen für Edelstahl-Abgas-
systeme,	DIN	EN	1856-1	[6]	und	DIN	EN	
1856-2	[7],	DIN	EN	14989-1	[8]	und	DIN	
EN	14989-2	[9]	geben	z.	Zt.	vier	Verifi-
kationsklassen für die abgasführen-
den	Rohre	an:	

V1	 Damit	werden	Produkte	bezeich-
net, die Korrosionsprüfungen 
nach	Abschnitt	A1	der	EN	1856-1	
[6]	bestanden	haben.

V2	 Damit	werden	Produkte	bezeich-
net, die Korrosionsprüfungen 
nach	Abschnitt	A2	der	EN	1856-1	
[6]	bestanden	haben.

V3	 Damit	werden	Produkte	bezeich-
net, die Korrosionsprüfungen 
nach	Abschnitt	A3	der	EN	1856-1	
[6]	bestanden	haben.

 Hinweis: Diese Klasse gilt nur 
für die trockene Betriebsweise 
„D“ und den Betrieb mit handels-
üblichen festen Brennstoffen. 
Grob beschrieben, erfolgt die 
dafür	 erforderliche	 V3-Prüfung	
mit Kohlebrennstoffen und säu-
rebeaufschlagten Abgasen, kann 
nur mit ausreichender Dämm-
schalendicke bestanden werden 
und	 gilt	 ausschließlich	 für	 die	
trockene Betriebsweise.

Vm	 Damit	werden	Produkte	bezeich-
net, deren Werkstoffe keinen 
Korrosionsnachweis haben, des-
halb bestimmte Mindestwand-
dicken haben müssen und für 
die lediglich eine Herstellerklä-
rung für Werkstoff und Wand-
dicke vorliegt. 

Korrosionswiderstandsklassen 

In	Deutschland	ist	die	nationale	Ver-
wendungszulässigkeit von Edelstahl-
abgassystemen	 mit	 den	 Verifikati-
onsklassen	V1,	V2	und	V3	sowie	deren	
Zulässigkeit ihrer Wanddicken bei 
Vorliegen	der	Verifikationsklasse	Vm	
durch	die	Normen	„DIN	V	18160-1“	[3]	
und deren Beiblätter „Beiblatt 1“ und 
„Berichtigung 1“ zu entnehmen. Sie 
ergibt sich durch die Bewertung der 
Verifikationsklassen	 nach	 3	 Korrosi-
onswiderstandsklassen. 

Danach kann die jeweilige Korrosi-
onswiderstandsklasse in Abhängig-
keit	von	der	Verifikationsklasse,	dem	
verwendeten Brennstoff und der 
Betriebsweise „D“ (trocken) oder „W“ 
(nass) ermittelt werden.

ERMITTLUNG DER KORROSIONSWI-
DERSTANDSKLASSEN (FÜR DIE AN-
LAGENKENNZEICHNUNG) AUF DER 
GRUNDLAGE DER VERIFIKATIONS-
KLASSEN V1, V2 UND V3 (AUS DER 
PRODUKTBEZEICHNUNG):

Schritt 1: 

Nach	 Tabelle	 4	 der	 DIN	 V	 18160-1	 [3]	
(Bild 1) wird zunächst die Korrosions-
klasse ermittelt, die in Abhängigkeit 

HINWEISE 5 – SEITE 1.
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vom eingesetzten Brennstoff min-
destens gegeben sein muss.

Beispiel für die Bestimmung der Kor-
rosionswiderstandsklasse, die min-
destens gefordert ist: 

Feuerstätte, die an der Abgasanlage 
angeschlossen ist: Kaminofen, betrie-
ben mit den Brennstoffen Scheitholz, 
Kohle. 

Ergebnis: 
Korrosionswiderstandsklasse „3“.

Schritt 2:

Dann wird nach den Tabellen 1 bis 5 
aus	der	DIN	V	18160-1,	Beiblatt:2006-01	
[4] und der Berichtigung zum Bei-
blatt	1	[5] (Bilder 2–6) die Korrosions-
widerstandsklasse ermittelt. 

Die	Tabelle	1	aus	der	DIN	V	18160-1	[3],	
Beiblatt 1 (Bild 2) wird verwendet, 
wenn in der Produktbezeichnung die 
Verifikationsklasse	 V1,	 V2,	 oder	 V3	
vermerkt ist. Dabei wird in Abhän-
gigkeit	 von	 der	 Verifikationsklasse	
und der Betriebsweise feucht (W) 
oder trocken (D) die Korrosionswider-
standsklasse ermittelt, die mindes-
tens den Wert der Korrosionswider-
standsklasse aus Tabelle 4 (Schritt 1) 
erreicht oder darüber liegt.

Beispiel für die Ermittlung der Korro-
sionswiderstandsklasse: 

Feuerstätte: Kaminofen; Brennstoff: 
Scheitholz, Kohle; Kondensatbestän-
digkeitsklasse: „D“.

a)	 Nach	Tabelle	4	der	DIN	V	18160-1	[3]	
(Bild 1) ist bei der Feuerstätte und 
dem Brennstoff Holz, Kohle, die 
Korrosionswiderstandsklasse 3 er-
forderlich.

b)	 Nach	 Tabelle	 1	 der	 DIN	 V	 18160-
1 Beiblatt 1 [4] (Bild 2) sind bei 
der	 Verifikationsklasse	 V2	 und	
trockenem Betrieb (D) die Kor-
rosionswiderstandsklassen 1, 2 
oder 3 möglich. In die Anlagen-
kennzeichnung wird die höchste 

Korrosionswiderstandsklasse „3“ 
eingetragen, die aufgrund des 
Ergebnisses von a) ohnehin gefor-
dert ist.

ERMITTLUNG DER KORROSIONS-
WIDERSTANDSKLASSE (FÜR DIE 
ANLAGENKENNZEICHNUNG) AUF 
DER GRUNDLAGE DER VERIFIKATI-
ONSKLASSE VM (AUS DER PRODUKT-
BEZEICHNUNG):

Ist	 Vm	 in	 der	 Produktbezeichnung	
vor der Werkstoffbezeichnung bzw. 
-spezifikation	 (z.	 B.:	 L01200)	 einge-
tragen, dann wird die Korrosionswi-
derstandsklasse in Abhängigkeit von 
diesem Werkstoff, der Art der einge-
bauten Abgasanlage (z. B. System-
abgasanlage, starres bzw. flexibles 
Innenrohr	 oder	 Verbindungsstück)	
und der Betriebsweise feucht (W) 
oder trocken (D) aus den Tabellen 2 bis 
5	der	DIN	V	18160-1,	Beiblatt	1	[4]	bzw.	
der	dazugehörigen	Berichtigung	1	 [5]	
(Bild 3–6) ermittelt.

Schritt 1:
Nach	 Tabelle	 4	 der	 DIN	 V	 18160-1	 [3]	
(Bild 1) wird zunächst die Korrosions-
klasse bestimmt, die in Abhängigkeit 
vom eingesetzten Brennstoff min-
destens gegeben sein muss.

Schritt 2:
Anschließend	wird	nach	der	Art	der	
eingebauten Abgasanlage (z. B. Sys-

HINWEISE 5 – SEITE 2.

DIN V 18160-1:2006-01
5.1.3 Korrosionswiderstandsklasse
Die brennstoffabhängigen Korrosionswiderstandsklassen sind in Tabelle 4 
angegeben.

BILD 1.

BILD 2.
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temabgasanlage, starres bzw. flexi-
bles	 Innenrohr	 oder	 Verbindungs-
stück)	 aus	 den	 Tabellen	 2	 bis	 6	 der	
DIN	V	 18160-1,	 Beiblatt	 1	 [4]	 bzw.	 der	
dazugehörigen	Berichtigung	 1	 [5]	die	
zutreffende Tabelle bestimmt. 

Schritt 3:
Dann wird anhand der Werkstoffbe-
zeichnung bzw. -spezifikation, z. B. 
„L01200“,	geprüft,	
1. ob der Werkstoff, der durch die 
Werkstoffnummer	 „01“	 in	 der	
Werkstoffbezeichnung gekenn-
zeichnet ist, in der jeweiligen 
Tabelle aufgeführt ist und damit 
verwendet werden darf und

2. ob die in der Werkstoffbezeich-
nung enthaltene Wanddicke des 
Werkstoffs	(hier:	„200“,	entspricht	
2,0	mm)	die	in	der	jeweils	zutref-
fenden	Tabelle	5	angegebene	Min-
destwanddicke einhält.

Hinweis: In der Werkstoffbezeich-
nung,	 z.	 B.	 „L01200“,	 geben	 die	 letz-
ten drei Stellen Auskunft über die 
erforderliche Mindestwanddicke, die 
nicht unterschritten werden darf 
(hier	2,00	mm).

Schritt 4:
Bei einem positiven Prüfergebnis 
nach Schritt 3 kann aus derselben 

zutreffenden Tabelle die Korrosions-
widerstandsklasse in Abhängigkeit 
von der Betriebsweise feucht (W) oder 
trocken (D) ermittelt werden, die in 
die Anlagenkennzeichnung einzutra-
gen ist. 

Wichtiger Hinweis: 

Abgasanlagen, deren Werkstoffe und 
Mindestwanddicken nicht in den 
Tabellen 2–5 der DIN V 18160-1, Bei-
blatt 1, Berichtigung 1 [5] vermerkt 
bzw. vorgeschrieben sind, dürfen in 
Deutschland nicht verwendet wer-
den. Trotzdem werden immer noch 
Edelstahl-Abgassysteme mit der 

Verifikationsklasse Vm in der Pro-
duktbezeichnung angeboten, die 
in Deutschland nicht verwendbare 
Wanddicken enthalten. Hier kann 
der überprüfende bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger als wichti-
ges Regulativ wirken und den End-
kunden vor nicht zulässigen Produk-
ten schützen.

BEISPIELE AUS DER PRAxIS:

Beispiel 1: 
Produktbezeichnung eines Edelstahl-
Verbindungsstückes	 vom	 Herstel-
ler X)

Verbindungsstück  EN 1856-2  T400  
N1  D  Vm  L50050  G400 M.

In Deutschland ist das System für 
die Abgasabführung nicht zuläs-
sig. Der Werkstoff, der sich aus der 
Werkstoffspezifikation	 „L50050“	
durch	die	Werkstoffnummer	50	(Edel-
stahl	1.4404)	ergibt,	muss	nach	der	für	
Verbindungsstücke	geltenden	Tabelle	
5	 der	DIN	V	 18160,	 Beiblatt	 1,	 Berich-
tigung	 1	 [5]	 (Bild 6) eine Wanddicke 
von	mind.	0,6	mm	haben	(drittletzte	
Zeile). Die Wanddicke in mm, die sich 

BILD 3.

Tabelle 2 – Zulässige Werkstoffe und Wanddicken für Innenrohre  
von Systemabgasanlagen nach DIN EN 1856-2

BILD 4.

Tabelle 3 – Zulässige Werkstoffe und Wanddicken für starre Innenrohre 
aus Metall nach DIN EN 1856-2

HINWEISE 5 – SEITE 3.
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HINWEISE 5 – SEITE 4.

aus den letzten 3 Stellen der Werk-
stoffspezifikation multipliziert mit 
0,01	ergibt,	beträgt	aber	nur	0,5	mm.	
Um das Produkt in Deutschland 
verwenden zu können, müsste es in 
der Produktbezeichnung die Werk-
stoffspezifikation	 „L50060“	 enthal-
ten.

Beispiel 2: 
Produktbezeichnung einer System-
Abgasanlage vom Hersteller Y)

System-Abgasanlage EN 1856-1   
T600  N1  W  Vm  L20040  G70

In Deutschland ist das System für 
die Abgasabführung nicht zulässig. 
Der sich aus der Werkstoffnummer 
20	 ergebende	 Edelstahl	 1.4301,	 mit	
der	Wanddicke	0,4	mm,	ist	in	der	für	
System-Abgasanlagen geltenden Ta-
belle	2	der	DIN	V	 18160-1,	Beiblatt	 1,	
Berichtigung	1	 [5]	 (Bild 3) nicht auf-
geführt, also für Systemabgasanla-
gen nicht zulässig. Man findet die 
Werkstoffnummer	 20	 lediglich	 in	
der	 Tabelle	 5	 für	 Verbindungstücke	
(5-letzte	 Zeile)	 und	 dort	 auch	 nur	
mit einer Wandstärke von mind. 
0,6	mm.	

Tabelle 4 – Zulässige Werkstoffe und Wanddicken für flexible Innenrohre 
aus Metall nach DIN EN 1856-2

BILD 5.

Tabelle 5 – Zulässige Werkstoffe und Wanddicken für starre Verbindungs-
stücke aus Metall nach DIN EN 1856-2

BILD 6.


